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Studienordnung für das Haupt- und Nebenfach Angewandte Linguistik 
im Magisterstudiengang an der Technischen Universität Dresden 

Vom 23.11. 2001

Auf Grund von § 21 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHG vom 11. Juni 1999, Sächs. GVBI. S. 293) erlässt die Technische Universität Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung:

(Grammatisch maskuline Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten gleichermaßen für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts.)
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§ 1 Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes und der Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang an der Technischen Universität Dresden in der jeweils gültigen Fassung Ziel, Inhalt und Ablauf des Studiums für das Fach Angewandte Linguistik.

§ 2 Ziele des Studiums
Ziel des Studiums des Faches Angewandte Linguistik ist der Erwerb einer interdisziplinär orientierten wissenschaftlichen Qualifikation. Gegenstand der Ausbildung sind Grundlagen und wesentliche Forschungsergebnisse der Linguistik sowie der Kombinationsfächer, wobei fachübergreifenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit gilt.

Die Studierenden werden zur wissenschaftlichen Analyse kommunikativer Praxis und zur selbständigen Entwicklung effektiver Problemlösungsstrategien entsprechend konkreter Praxisanforderungen befähigt. Durch die Ausbildung in zwei modernen Fremdsprachen sind die Absolventen national und international flexibel einsetzbar.

Eine Besonderheit des Magisterstudienganges Angewandte Linguistik besteht darin, dass im Hauptstudium eine Differenzierung der Studienziele vorgenommen wird, um verstärkt Anknüpfungspunkte für eine berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft zu bieten. Die Studierenden haben in Abhängigkeit von der Fächerkombination die Wahlmöglichkeit zwischen folgenden drei Vertiefungsrichtungen (VR):

- Unternehmenskommunikation
(VRU)

- Technische Dokumentation und Kommunikation   (VRT)

- Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich   (VRS)

(2) Ziel der Vertiefungsrichtung Unternehmenskommunikation ist der Erwerb einer wissenschaftlichen Qualifikation, welche die Studierenden dazu befähigt, interne und externe Kommunikation von Unternehmen und Institutionen zu gestalten. Dabei gilt der Analyse kommunikativer Praxis und der selbständigen Entwicklung von Kommunikationsstrategien besondere Aufmerksamkeit. 

Der weitgehend interdisziplinäre Charakter der Angewandten Linguistik ermöglicht die Betrachtung von Sprache in vielfältigen Verwendungsbereichen und Funktionen. Studiengegenstand ist die deutsche Sprache in der Unternehmenskommunikation; die erste und die zweite Fremdsprache werden abgestuft in demselben Sachzusammenhang betrachtet. 
Als Nebenfach erweitert das Studium in der Vertiefungsrichtung Unternehmens-kommunikation die berufliche Qualifikation, die in den Hauptfächern erworben wird, um Problemlösungsstrategien, die mit der Verwendung von Sprache in Unternehmen und Institutionen im Zusammenhang stehen.

(3) Ziel der Vertiefungsrichtung Technische Dokumentation und Kommunikation ist der Erwerb einer wissenschaftlichen Qualifikation, welche die Studierenden dazu befähigt, technische Geräte und deren Nutzung zielgruppen- und interaktionsgerecht mit Hilfe moderner Informationssysteme zu beschreiben. Voraussetzungen dafür sind technische Kompetenz, Sprachhandlungskompetenz und die Kenntnis effektiver Problemlösungsstrategien.
Der weitgehend interdisziplinäre Charakter der Angewandten Linguistik ermöglicht die Betrachtung von Sprache in vielfältigen Verwendungsbereichen und Funktionen.
Studiengegenstand ist in erster Linie die deutsche Sprache. Daneben gilt der Verbindung von Sprache und Bild sowie der typographischen Gestaltung der Texte besondere Aufmerksamkeit. Durch die Kombination mit einem natur- oder technikwissenschaftlich orientierten Nebenfach bzw. dem Nebenfach Informatik wird die entsprechende Sachkompetenz aufgebaut.

Als Nebenfach erweitert das Studium „Angewandte Linguistik - Technische Dokumentation und Kommunikation“ die berufliche Qualifikation, die in natur- oder technikwissenschaft-lichen Hauptfächern bzw. Informatik erworben wird, um Problemlösungsstrategien, die mit der Verwendung von Sprache in der Technischen Dokumentation und Kommunikation im Zusammenhang stehen.

(4) Ziel der Vertiefungsrichtung Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich ist der Erwerb einer wissenschaftlichen Qualifikation im Bereich der Sprachlehr- und -lernforschung mit dem Schwerpunkt Fach-Fremdsprachenerwerb durch Erwachsene. Die Studierenden werden befähigt, das Englische als internationales Kommunikationsmittel in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, in der betrieblichen und universitären Sprachausbildung sowie in der Fortbildung zu lehren. Fachkenntnisse aus dem nichtphilologischen Nebenfach (Wirtschafts-, Technik-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften) ermöglichen eine fachliche und fachsprachliche Spezialisierung der angestrebten Lehr- bzw. Tutorentätigkeit. Aufgrund ihrer Mehrfachqualifikation zeichnen sich die Absolventen durch Flexibilität und internationale Einsatzmöglichkeiten aus.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen
(1)  Die Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder einer einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder ein Zeugnis, das durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt ist.

(2)  Für die 1. und 2. Fremdsprache sind Abiturkenntnisse Voraussetzung. 

§ 4 Studienbeginn und Studiendauer
Das Studium des Fachs Angewandte Linguistik kann jeweils nur zum Wintersemester aufgenommen werden.

Die Regelstudienzeit beträgt 9 Semester. Das Lehrangebot erstreckt sich über 8 Semester.

Teile des achten Semesters und das neunte Semester sind der Anfertigung der Magisterarbeit und der Ablegung der Teilprüfungen gewidmet. Die Magisterarbeit wird im (ersten) Hauptfach angefertigt.

§ 5 Vermittlungsformen/Typen von Lehrveranstaltungen
Die Vermittlungsformen sind:

· Vorlesung (V)

· Proseminar (PS)

· Seminar (S)


· Hauptseminar (HS)

· Sprachlernseminar (SLS)

· Praktikum (P)

· Übung (Ü)

· Tutorium (T) begleitend zu Einführungsveranstaltungen

§ 6 Gliederung und Umfang des Studiums

(1) Das Fach Angewandte Linguistik kann als Haupt- oder Nebenfach studiert werden. Die Kombinierbarkeit mit anderen Fächern wird in der Anlage 2, Sonderbestimmungen zur Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang (Fachspezifische Sonderregelungen) geregelt.

(2) Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium von vier Semestern und ein Hauptstudium von fünf Semestern.

(3) a)Im Hauptstudium wählt der Studierende eine der folgenden Vertiefungsrichtungen:

Unternehmenskommunikation

Technische Dokumentation und Kommunikation

Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich.

b)In Abhängigkeit von der gewählten Vertiefungsrichtung ist im Hauptstudium ein berufsorientiertes Projekt zu absolvieren. Dieses Projekt kann mit Auslandsaufenthalten des jeweiligen Haupt-/Nebenfaches abgestimmt werden. Der Erwerb von Qualifikationsbausteinen im Ausland ist wünschenswert und wird nach dem Credit-Point-System anerkannt.

(4) Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlbereiches im Gesamtumfang von 72 SWS im Hauptfach bzw. 32 SWS im Nebenfach. Davon entfallen im Hauptfach jeweils 36 SWS und im Nebenfach jeweils 16 SWS auf das Grund- und das Hauptstudium.

(5) Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Semestern ist dem Studienablaufplan zu entnehmen, der gemäß § 21 Abs. 4 SächsHG die zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen empfiehlt. Der Studienablaufplan ist als Anlage Bestandteil dieser Studienordnung. 

§ 7 Aufbau und Inhalte des Grundstudiums
(1)  Das Studium des Fachs Angewandte Linguistik umfasst im Grundstudium die folgenden Bereiche:

· Entwicklung und Gebiete der Angewandten Linguistik

· Deutsche Gegenwartssprache

· Fachsprachen

· Psychologie/ Soziologie/ Erziehungswissenschaften/ Kommunikationswissenschaft (PSEK)

· Kulturstudien (Literatur/ Geschichte/ Landeskunde/ Bildende Kunst/ Religion)

· Analyse kommunikativer Prozesse (Praktikum)

· Fremdsprachen 

(2) Im Hauptfach Angewandte Linguistik sind folgende Lehrveranstaltungen zu besuchen:

1. Pflichtbereich

· 4 SWS
V/PS

Angewandte Linguistik

· 4 SWS
V/S

Fachsprachen

· 2 SWS
P

Analyse kommunikativer Prozesse

2. Wahlpflichtbereich

Weitere 26 SWS sind zu folgenden Bereichen zu belegen:

· 6 SWS
PS/S

Deutsche Gegenwartssprache

· 6 SWS
V/PS/S
Psychologie/ Erziehungswissenschaften/ Soziologie/ 



Kommunikationswissenschaft 




(max. 4 SWS aus einem der drei genannten Gebiete)


· 4 SWS
V/PS/S
Kulturstudien (Angebote verschiedener Fakultäten)

· 10 SWS
SLS

Fremdsprachen

(3) Im Nebenfach Angewandte Linguistik sind folgende Lehrveranstaltungen zu besuchen:

1. Pflichtbereich


· 4 SWS
V/PS
Angewandte Linguistik

· 4 SWS
V/S
Fachsprachen

2. Wahlpflichtbereich  Weitere 8 SWS sind zu folgenden Bereichen zu belegen:

· 4 SWS
PS/S
Deutsche Gegenwartssprache 

· 4 SWS
SLS
Fremdsprachen

Sollten - bedingt durch die jeweilige Fächerkombination - Doppelbelegungen eintreten, sind innerhalb des jeweiligen Bereiches nach Absprache inhaltlich vergleichbare Lehr-veranstaltungen zu belegen.

Regelungen zur Fremdsprachenausbildung enthält der Punkt 2.2 der Sonderbestimmungen in der Anlage 2 zur Prüfungsordnung.

(4) Das Grundstudium wird mit der Zwischenprüfung abgeschlossen. Als Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung sind folgende Leistungsnachweise zu erbringen:

1. Für das Studium des Faches Angewandte Linguistik als Hauptfach:

4 SWS
V/PS
Angewandte Linguistik

Dieser Leistungsnachweis ist bis zum Beginn des 3. Semesters zu erbringen, ansonsten ist eine Studienberatung entsprechend § 21 Abs. 5 SächsHG obligatorisch.

4 SWS
S
Deutsche Gegenwartssprache

4 SWS
V/S
Fachsprachen

2 SWS
P
Analyse kommunikativer Prozesse

2. Für das Studium des Faches Angewandte Linguistik als Nebenfach:

4 SWS
V/PS
Angewandte Linguistik

4 SWS
V/S
Fachsprachen

Die Zwischenprüfung ist bis zum Beginn des 5. Semesters abzulegen. Studierende, die diese Prüfung nicht bestehen, müssen im 5. Semester an einer Studienberatung gemäß § 23 Abs. 3 SächsHG teilnehmen. Die Zwischenprüfung im 2. Nebenfach kann studienbegleitend abgelegt werden (siehe § 17 Abs. 1 der Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang).
§ 8 Aufbau und Inhalte des Hauptstudiums
(1) Das Hauptstudium umfasst fünf Semester. Die Lehrveranstaltungen werden in den ersten vier Semestern des Hauptstudiums besucht, Teile des vierten Semesters und das fünfte Semester des Hauptstudiums sind dem Ablegen der Fachprüfungen und der Anfertigung der Magisterarbeit vorbehalten. Die Magisterarbeit ist im Hauptfach und bei der Kombination mit zwei Hauptfächern im ersten Hauptfach anzufertigen. 

(2) Im Hauptfach sind folgende Lehrveranstaltungen zu besuchen:

Unternehmenskommunikation
1. Pflichtbereich

· 2 SWS
V
Kommunikation in Unternehmen und Institutionen

· 2 SWS
HS
Interne Unternehmenskommunikation

· 2 SWS
HS
Externe Unternehmenskommunikation

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik 

· 4 SWS
P
Problemlösungsstrategien

2. Wahlpflichtbereich

· 4 SWS
V/Ü
Informatik / Dokumentenmanagement

· 4 SWS
V/HS
BWL-Marketing

· 2 SWS
S
Rhetorik

· 14 SWS
SLS
Fremdsprachen

Technische Dokumentation und Kommunikation
1. Pflichtbereich

· 2 SWS
V
Technische Dokumentation und Kommunikation

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik

· 2 SWS
HS
Schreiben über technische Sachverhalte I

· 2 SWS
HS
Schreiben über technische Sachverhalte II

· 4 SWS
P
Problemlösungsstrategien (Arbeit an Dokumentationen)

· 2 SWS
S
Terminologielehre/Fachlexikographie

2. Wahlpflichtbereich

· 4 SWS
V/HS
BWL-Marketing

· 4 SWS
V/Ü
Informatik 

· 2 SWS
S
Visualisieren I

· 2 SWS
S
Visualisieren II

· 10 SWS
SLS
Fremdsprachen

Vertiefungsrichtung Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich 

1. Pflichtbereich

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik 

· 2 SWS
HS
Pädagogische Linguistik (Functional/Pedagogical Linguistics)

· 2 SWS
HS
Spracherwerb (Second Language Acquisition)

· 2 SWS
HS
aus dem Angebot des Studienganges Angewandte 




Linguistik/VRU und VRT

· 4 SWS
P
1 Projekt aus folgendem Angebot:

I.     Rezeption und Produktion von Texten

II.     Lehrwerkevaluation und Course Design

III.     Problemlösungsstrategien

2. Wahlpflichtbereich

· 2 SWS
V/HS
aus dem Angebot der Fachrichtungen Erziehungswissen-

schaften: Lehrbereich Erwachsenenbildung und aus dem Angebot der Fachrichtung Psychologie: Pädagogische Psychologie oder Entwicklungspsychologie

· 2 SWS
V/HS
Fremdsprachenlehrmethoden/Fachsprachendidaktik (aus dem 

Angebot des Instituts für Anglistik und Amerikanistik)

· 2 SWS
V/HS
Kulturstudien (Angebote verschiedener Fakultäten)

· 18 SWS
SLS
Fremdsprachen

(3) Im Nebenfach sind folgende Lehrveranstaltungen zu besuchen:

Unternehmenskommunikation

· 2 SWS
V
Kommunikation in Unternehmen und Institutionen

· 2 SWS
HS
Externe Unternehmenskommunikation

· 2 SWS
HS
Interne Unternehmenskommunikation

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik

· 4 SWS
P
Problemlösungsstrategien

· 4 SWS
SLS
Fremdsprachen

Technische Dokumentation
· 2 SWS
V
Technische Dokumentation und Kommunikation

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik

· 2 SWS
HS
Schreiben über technische Sachverhalte I

· 2 SWS
Ü
Informatik 

· 4 SWS
P
Problemlösungsstrategien (Arbeit an Dokumentationen)

· 4 SWS
SLS
Fremdsprachen

Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich

· 2 SWS
HS
Textlinguistik/Fachtextlinguistik

· 2 SWS
HS
Spracherwerb (Second Language Acquisition)

· 2 SWS
V/HS
Pädagogische Linguistik (Functional/Pedagogical Linguistics)

· 2 SWS
V/HS
Fremdsprachenlehrmethoden/Fachsprachendidaktik (aus dem 

Angebot des Instituts für Anglistik und Amerikanistik)

· 4 SWS
P
Praktikum zu einem der folgenden Themen:

I.    Rezeption und Produktion von Texten

II.   Lehrwerkevaluation und Course Design

III.  Problemlösungsstrategien

· 4 SWS 
SLS
Fremdsprachen

(5) Das Hauptstudium wird mit der Magisterprüfung abgeschlossen. Bis zur Magisterprüfung im Hauptfach sind folgende Leistungsnachweise zu erbringen:

3 LNW aus den Hauptseminaren der gewählten Vertiefungsrichtung

1 LNW aus dem Praktikum der gewählten Vertiefungsrichtung

Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind: 

Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an allen übrigen Pflichtveranstaltungen einschließlich 4 SWS Studium generale

Fremdsprachennachweise 

      Bis zur Magisterprüfung im Nebenfach sind folgende Leistungsnachweise zu erbringen:

1 LNW aus einem Hauptseminar der gewählten Vertiefungsrichtung

1 LNW aus dem Praktikum der gewählten Vertiefungsrichtung

Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind:

  Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an allen übrigen Pflichtveranstaltungen.

  Fremdsprachennachweise

Zum Nachweis von Sprachkenntnissen vgl. Punkt 2.3 der Anlage 2 zur Prüfungsordnung.

Näheres regelt die Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang an der Technischen Universität Dresden.

§ 9 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
Auf Antrag werden den geforderten Studien- und Prüfungsleistungen gleichwertige Leistungen, die in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen erbracht wurden, entsprechend § 13 der Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang an der Technischen Universität anerkannt.

§ 10 Studienberatung
Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale Studienberatung der Technischen Universität Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibmodalitäten und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung obliegt den Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhles für Angewandte Linguistik und Fachsprachenforschung sowie des Lehrbereiches Fachsprachenforschung. Die fachliche Beratung unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung und der Wahl der Vertiefungsrichtung.
Nach § 21 Abs. 5 und § 23 Abs. 3 SächsHG sind Studienberatungen obligatorisch bei Nichterbringung des 1. Leistungsnachweises bis zum Beginn des 3. Semesters und bei Nichtbestehen der Zwischenprüfung bis zum Beginn des 5. Semesters.
Für Studierende, bei denen außer Angewandter Linguistik kein philologisches Fach Bestandteil der Fächerkombination ist, ist eine Studienberatung zu Beginn des 1. Semesters obligatorisch.

§ 11 In-Kraft-Treten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung zum 1.10.2000 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht.

Für Studierende, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Ordnung noch im Grundstudium sind, gilt diese Prüfungsordnung grundsätzlich ab Beginn des Hauptsstudiums. Wer bereits im Grundstudium nach der neuen Studienordnung studieren möchte, muss einen Antrag stellen. Studierende, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Hauptstudium befinden, können die Magisterprüfung auf Antrag noch nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung vom 08.02.1994 in der zuletzt geänderten Fassung vom 31.03.2000 ablegen. Wer im Sommersemester 2000 bereits im Hauptstudium war, und weiterhin nach der alten Ordnung studieren möchte, muss einen Antrag stellen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Technischen Universität Dresden vom 11.08. 1999 und der Anzeige beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

Dresden, den 23.11. 2001

Der Rektor

der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn

Anlage

Empfohlener Studienablaufplan für das Studium des Faches Angewandte Linguistik

	1. Semester
	

	Grundstudium/ Hauptfach
	Grundstudium/ Nebenfach

	2 SWS
	V
	Angewandte Linguistik
	2 SWS
	V
	Angewandte Linguistik

	2 SWS
	PS
	Angewandte 
Linguistik
	2 SWS
	PS
	Angewandte Linguistik

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	2. Semester
	

	Grundstudium/ Hauptfach
	Grundstudium/ Nebenfach

	2 SWS
	S
	Deutsche Gegen-wartssprache
	2 SWS

	S
	Deutsche Gegen-wartssprache

	2 SWS
	V/PS/S
	PSEK *
	2 SWS
	V
	Fachsprachen

	2 SWS
	V
	Fachsprachen
	
	
	

	2 SWS
	V/PS/S
	Kulturstudien

	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	3. Semester
	

	Grundstudium/ Hauptfach
	Grundstudium/ Nebenfach

	2 SWS
	PS
	Fachsprachen
	2 SWS
	PS
	Fachsprachen

	2 SWS
	V/S
	Kulturstudien
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	2 SWS
	PS/S
	Deutsche Gegenwartssprache
	

	2 SWS
	V/PS/S
	PSEK

	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	4. Semester
	

	Grundstudium/ Hauptfach
	Grundstudium/ Nebenfach

	2 SWS
	P
	Analyse kommunikativer Prozesse
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	2 SWS
	S
	Deutsche Gegenwartssprache
	2 SWS
	S
	Deutsche Gegenwartssprache

	2 SWS
	V/PS/S
	PSEK

	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


* Psychologie/ Soziologie/ Erziehungswissenschaften/ Kommunikationswissenschaft
Muster für den Studienablaufplan im Studiengang AL / Vertiefungsrichtung Unternehmenskommunikation
	5. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRU 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRU

	2 SWS
	V
	Kommunikation in Unternehmen und Institutionen
	2 SWS
	V
	Kommunikation in Unternehmen und Institutionen

	4 SWS
	V/Ü
	Informatik
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	2 SWS
	S
	Rhetorik

	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	6. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRU 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRU

	2 SWS
	HS
	Textlinguistik/

Fach-

textlinguistik
	2 SWS
	HS
	Textlinguistik/ Fach-textlinguistik

	2 SWS
	HS
	Interne 
Unternehmens-kommunikation
	2 SWS
	HS
	Interne Unternehmens-kommunikation

	2 SWS
	V/HS
	BWL-Marketing
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


	7. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRU 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRU

	2 SWS
	HS
	Externe Unternehmens-kommunikation
	2 SWS
	HS 
	Externe Unternehmens-kommunikation

	2 SWS
	V/HS
	BWL-Marketing
	
	
	

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


	8. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRU
	Hauptstudium/ Nebenfach VRU

	4 SWS
	P
	Problemlösungs-strategien
	4 SWS
	P
	Problemlösungs-strategien

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


Muster für den Studienablaufplan im Studiengang AL / Vertiefungsrichtung Technische Dokumentation
	5. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRT 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRT

	2 SWS
	V
	Technische Dokumentation und Kommunikation
	2 SWS
	V
	Technische Dokumentation und Kommunikation

	4 SWS
	V/Ü
	Informatik
	2 SWS
	V
	Informatik

	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	6. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRT 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRT

	2 SWS
	HS
	Textlinguistik/

Fach-textlinguistik
	2 SWS
	HS
	Textlinguistik/ Fach-textlinguistik

	2 SWS
	HS
	Schreiben über technische Sachverhalte I
	2 SWS
	HS
	Schreiben über technische Sachverhalte I

	2 SWS
	V
	BWL-Marketing
	
	
	

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


	7. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRt 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRT

	2 SWS
	HS
	Schreiben über technische Sachverhalte II
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	2 SWS
	S
	Visualisieren I
	
	
	

	2 SWS
	S
	Visualisieren II
	
	
	

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


	8. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRT
	Hauptstudium/ Nebenfach VRT

	4 SWS
	P
	Arbeit an Dokumenta-tionen
	4 SWS
	P
	Arbeit an Dokumenta-tionen

	2 SWS
	HS
	BWL-Marketing

	2 SWS
	S
	Terminologie/Fach-lexikographie


Muster für den Studienablaufplan im Studiengang AL / Vertiefungsrichtung Lehren und Lernen von Fachsprachen (Englisch) im tertiären Bereich
	5. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRS 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRS

	2 SWS
	HS
	Pädagogische Linguistik
	2 SWS
	HS
	Pädagogische Linguistik

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen

	2 SWS
	V/HS
	Psychologie u. Erziehungswissen-schaften
	
	
	


	6. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRS 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRS

	2 SWS
	HS
	Textlinguistik /

Fachtextlinguistik
	2 SWS
	HS
	Textlinguistik/

Fachtext-linguistik

	2 SWS
	HS
	Spracherwerb
	2 SWS
	HS
	Spracherwerb

	2 SWS
	HS
	Angewandte Linguistik /VRU und VRT
	
	
	

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	
	
	


	7. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRS 
	Hauptstudium/ Nebenfach VRS

	2 SWS
	V/HS
	Fremdsprachen-lehrmethoden/ Fremdsprachen-didaktik
	2 SWS
	V/HS
	Fremdsprachen-lehrmethoden/ Fremdspra-chendidaktik

	6 SWS
	SLS
	Fremdsprachen
	2 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


	8. Semester
	

	Hauptstudium/ Hauptfach VRS
	Hauptstudium/ Nebenfach VRS

	4 SWS
	P
	Projekt:

1. Rezeption und Produktion von Texten 

2. Lehrwerk-evaluation

3. Problemlö- sungsstrate- gien
	4 SWS
	P
	Projekt:

1.  Rezeption und Produktion von Texten 

2.  Lehrwerk-evaluation

3.  Problemlö-sungsstrate-gien

	2 SWS
	V/HS
	Kulturstudien

	4 SWS
	SLS
	Fremdsprachen


Anlage 2

zur Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang der Technischen Universität Dresden vom 18.10.2000

Sonderbestimmungen für das Haupt- und Nebenfach Angewandte Linguistik

1.
Fächerkombination

Eine Kombination des Faches Angewandte Linguistik als Haupt- oder Nebenfach mit zwei Fächern aus dem Bereich Geschichte ist ausgeschlossen. 

Das Fach Angewandte Linguistik kann mit allen in Anlage 1 der Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang in der jeweils gültigen Fassung aufgeführten Haupt- und Nebenfächern kombiniert werden. Besonders geeignet ist eine Kombination mit den Fächern Anglistik/Sprachwissenschaft, Amerikanistik, Romanistik/Sprachwissenschaft, Slavistik, Germanistik/Sprachwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Kunstgeschichte Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Psychologie, Rechtswissenschaft, Wirtschafts-wissenschaften, Informatik und Erziehungswissenschaften.

Die Wahl der Vertiefungsrichtung hängt von der Fächerkombination ab und ist Gegenstand der Studienberatung.

2. Spezielle Sprachkenntnisse

2.1 Bestandteil des Studiums sind zwei moderne Fremdsprachen. Die Wahl der Fremdsprachenausbildung ist abhängig von den bereits mit dem Abitur vorgelegten Fremdsprachenabschlüssen. Als 1. und 2. Fremdsprache können Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch gewählt werden. Sind Kenntnisse in anderen Fremdsprachen vorhanden, sollten im Lehrstuhl f. Angewandte Linguistik und Fachsprachenforschung und im Fachsprachenzentrum (FSZ) entsprechende Absprachen getroffen werden, um so zu gewährleisten, dass die geforderten Abschlüsse (vgl. 2.3 der Anlage 2 zur Prüfungsordnung) erreicht werden können.

Die Fremdsprachenbestandteile können über fremdsprachenphilologische Haupt- bzw. Nebenfächer eingebracht werden. Die frei werdenden SWS sind anderweitig zu belegen (siehe Kommentar zu aB der folgenden Tabelle).

Wird Angewandte Linguistik als Hauptfach mit einem germanistischen Fach als einzigem philologischen Nebenfach bzw. mit zwei nichtphilologischen Nebenfächern kombiniert, ist die Englischausbildung am Institut für Anglistik/ Amerikanistik in Anlehnung an das Studienprogramm Anglistik Sprachwissenschaft/Mediävistik (einschließlich Einstufungstest) zu absolvieren.

2.2 Fremdsprachenausbildung

2.2.1 Die Semesterwochenstundenzahl der Fremdsprachenausbildung kann von dem Ablaufplan, wie er im § 8 dieser Studienordnung empfohlen wird, abweichen.

2.2.2 Für die verschiedenen Fächerkombinationen gelten die Festlegungen der folgenden Tabellen.

Erläuterung der Abkürzungen

HF
Hauptfach

NF
Nebenfach

UK
Unternehmenskommunikation

TD
Technische Dokumentation

LL
Lehren und Lernen von Fachsprachen des Englischen

1. F
erste Fremdsprache

2. F
zweite Fremdsprache

Fph
Fremdsprachenphilologie

aF
anderes Fach einschließlich germanistischer Fächer

aB
andere Belegung (Teilnahme)
(studienfachrelevante LV der Bereiche germanistische Sprachwissenschaft, PSEK und Kulturstudien, bei fremdsprachenphilologischen Nebenfächern zusätzliche Stunden, weitere Fremdsprachen im Rahmen des verfügbaren Budgets

Nachweis Teilnahmeschein)

A
Absprache bei Wahl der Vertiefungsrichtung LL im Hauptstudium mit dem zuständigen Hochschullehrer

Die Angaben erfolgen in Semesterwochenstunden.

Grundstudium

	HF
	HF
	1. F
	2. F
	aB
	

	AL
	Fph
	siehe Fph
	10
	
	

	
	aF
	8
	2 (+61)
	
	

	
	

	HF
	NF
	NF
	1. F
	2. F
	aB

	AL
	Fph
	aF
	siehe Fph
	8
	2

	
	Fph
	Fph
	siehe Fph
	siehe Fph
	10

	
	aF
	aF
	8
	2
	

	Fph
	AL
	aF
	siehe Fph
	4
	

	Fph
	
	Fph
	siehe Fph
	siehe Fph
	4

	aF
	
	aF
	4 (+ 43)
	
	

	aF
	
	Fph
	siehe Fph
	4 (+42)
	


1
Zur Vermeidung von Doppelbelegungen werden im Grundstudium 6 SWS als Äquivalent für Deutsche Gegenwartssprache, PSEK oder Kulturstudien anerkannt und für die Ausbildung in der 2. Fremdsprache verwendet (vgl. diese SO, § 7).

2
Zur Vermeidung von Doppelbelegungen werden im Grundstudium 4 SWS als Äquivalent für Deutsche Gegenwartssprache anerkannt und für die Ausbildung in der 2. Fremdsprache verwendet (vgl. diese SO, § 7).

3
Zur Vermeidung von Doppelbelegungen werden im Grundstudium 4 SWS als Äquivalent für Deutsche Gegenwartssprache anerkannt und für die Ausbildung in der 1. Fremdsprache verwendet (vgl. diese SO, § 7).

Hauptstudium I

	HF
	HF
	1. F
	2. F
	aB

	AL/UK
	Fph
	siehe Fph
	10
	4

	AL/TD
	Fph
	siehe Fph
	10
	

	AL/LL
	Fph
	A
	A
	A

	AL/UK
	aF
	6
	8 (+44)
	

	AL/TD
	aF
	6
	4 (+44)
	

	AL/LL
	aF
	18          A


4
Zur Vermeidung von Doppelbelegungen werden im Hauptstudium 4 SWS als Äquivalent für Rhetorik, Textlinguistik, Informatik oder BWL anerkannt und für die Ausbildung in der 2. Fremdsprache verwendet.

Hauptstudium II
	HF
	NF
	NF
	1. F
	2. F
	aB

	AL/UK
	Fph
	aF
	siehe Fph
	6
	8

	
	Fph
	Fph
	siehe Fph
	siehe Fph
	14

	
	aF
	aF
	6
	8 (+44)
	

	AL/TD
	Fph
	aF
	siehe Fph
	6
	4

	
	Fph
	Fph
	siehe Fph
	siehe Fph
	12

	
	aF
	aF
	6
	4 (+44)
	

	AL/LL
	Fph
	aF
	18          A

	
	Fph
	Fph
	

	
	aF
	aF
	


4
Zur Vermeidung von Doppelbelegungen werden im Hauptstudium 4 SWS als Äquivalent für Rhetorik, Textlinguistik, Informatik oder BWL anerkannt und für die Ausbildung in der 2. Fremdsprache verwendet.

Hauptstudium III

	HF
	NF
	NF
	1. F
	2. F
	aB

	Fph
	AL/UK

sowie

AL/TD
	aF
	siehe Fph
	4
	

	Fph
	
	Fph
	siehe Fph
	siehe Fph
	4

	aF
	
	aF
	4
	
	

	aF
	
	Fph
	siehe Fph
	4
	

	Fph
	AL/LL
	aF
	4      A

	Fph
	
	Fph
	

	aF
	
	aF
	

	aF
	
	Fph
	


Der Nachweis der für die Fremdsprachenausbildung vorgesehenen Anzahl an SWS ist in Form benoteter Scheine Voraussetzung für die Zulassung zur Magisterprüfung.

Der Nachweis der für aB vorgesehenen Stunden kann auch als Teilnahmeschein erfolgen.

2.3 Fremdsprachenabschlüsse

Aufgrund des interdisziplinären Charakters des Studienganges Angewandte Linguistik und der verschiedenen Ausbildungsvoraussetzungen, die sich aus den Fächerkombinationen ergeben, sind unterschiedliche Fremdsprachenabschlüsse bis zur Anmeldung zur Magisterprüfung vorzulegen (vgl. Tabellen, Pkt. 2.2 der Anlage2). 

Für Sprachlernseminare sind grundsätzlich benotete LNW zu erbringen.
Für interessierte Studenten besteht die Möglichkeit, das deutschlandweit anerkannte Fremdsprachenzertifikat UNIcert® zu erwerben:

UNIcert® II (für Sprachen Französisch, Spanisch, Russisch): Erwerb TU-Z1 sowie erfolgreicher Abschluss von einem benoteten Modul

UNIcert® III (für die Sprachen Französisch, Spanisch, Russisch, Englisch): erfolgreicher Abschluss der Ausbildung „Fachkommunikation“ (mindestens 12 SWS) sowie eine zusätzliche Prüfung in den Fertigkeiten Hören, Sprechen. Lesen, Schreiben.

Nähere Angaben über 

das UNIcert® an der TU Dresden,

die Sprachkurse und ihre Beschreibungen,

das aktuelle Kursangebot

entnehmen Sie bitte der Homepage des FSZ: http://www.tu-dresden.de/lsk/fsz

3.
Zwischenprüfung

3.1 Zulassungsvoraussetzungen

3.1.1
Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung im Hauptfach sind die folgenden Leistungsnachweise:

a)
benotete Leistungsnachweise (LNW):

4 SWS
V/PS
Angewandte Linguistik

4 SWS
S
Deutsche Gegenwartssprache

4 SWS
V/S
Fachsprachen

2 SWS
P
Analyse kommunikativer Prozesse 
                                          (Praktikum)

b)
erfolgreiche Teilnahme (ET):

alle übrigen Lehrveranstaltungen

3.1.2
Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung im Nebenfach sind die folgenden Leistungsnachweise:

a) benotete Leistungsnachweise (LNW):

4 SWS
V/PS
Angewandte Linguistik

4 SWS
V/S
Fachsprachen

b) erfolgreiche Teilnahme (ET):

alle übrigen Lehrveranstaltungen

Die Bedingungen für den Erwerb der Nachweise, insbesondere die zu erbringenden Leistungen, werden spätestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung vom zuständigen Hochschullehrer bekannt gegeben.

3.2
Prüfungsverfahren und Prüfungsinhalte

Die Zwischenprüfung im Haupt- und Nebenfach Angewandte Linguistik wird als mündliche Prüfung durchgeführt. Im Hauptfach dauert die Prüfung 45 Minuten und im Nebenfach 30 Minuten.

Gegenstand der Zwischenprüfung im Hauptfach sind:
- der Bereich Angewandte Linguistik
- der Bereich Fachsprachen
- der Bereich Deutsche Gegenwartssprache.

Gegenstand der Zwischenprüfung im Nebenfach sind:
- der Bereich Angewandte Linguistik
- der Bereich Fachsprachen
- der Bereich Deutsche Gegenwartssprache.
Die Studenten können Vorschläge für 2 Prüfungsschwerpunkte unterbreiten.

Wird die Zwischenprüfung im Nebenfach gemäß § 17 der Magisterprüfungsordnung der TU Dresden studienbegleitend abgelegt, besteht diese aus 3 Prüfungsleistungen, die aus den Stoffgebieten Angewandte Linguistik, Fachsprachen und Deutsche Gegenwartssprache stammen müssen. Die Prüfungsleistung Deutsche Gegenwartssprache umfasst zwei Teilgebiete. Die Studierenden erklären zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen, ob sie die Zwischenprüfung studienbegleitend abzulegen beabsichtigen. Eine dieser Prüfungsleistungen muss bis zum Beginn des 3. Semesters erbracht werden.

4.
Magisterprüfung

4.1
Zulassungsvoraussetzungen

4.1.1
Voraussetzung für die Zulassung zur Magisterprüfung im Hauptfach sind die folgenden Leistungsnachweise:

3 LNW aus den Hauptseminaren der gewählten Vertiefungsrichtung

1 LNW aus dem Praktikum der gewählten Vertiefungsrichtung

Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind: 

Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an allen übrigen Pflichtveranstaltungen einschließlich 4 SWS Studium generale

Fremdsprachennachweise (Zertifikate, benotete LNW)
Zum Nachweis von Sprachkenntnissen vgl. Punkt 2.3 der Anlage 2 zur 
Prüfungsordnung.

4.1.2
Voraussetzung für die Zulassung zur Magisterprüfung im Nebenfach sind die folgenden Leistungsnachweise:

1 LNW aus einem Hauptseminar der gewählten Vertiefungsrichtung

1 LNW aus dem Praktikum der gewählten Vertiefungsrichtung

Weitere Zulassungsvoraussetzungen sind:

Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an allen übrigen Pflichtveranstaltungen.

Fremdsprachennachweise (Zertifikate, benotete LNW)
Zum Nachweis von Sprachkenntnissen vgl. Punkt 2.3 der Anlage 2 zur 
Prüfungsordnung

4.1.3
Die Bedingungen für den Erwerb der Nachweise werden spätestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung vom zuständigen Hochschullehrer bekannt gegeben.

4.2
Prüfungsverfahren und Prüfungsinhalte

Die Magisterprüfung besteht im Hauptfach aus einer schriftlichen Prüfung (4 Zeitstunden) und einer mündlichen Prüfung, die in der Regel mindestens 30 und höchstens 45 Minuten dauert. 

Die schriftliche Magisterarbeit wird im (ersten) Hauptfach angefertigt.

Die mündliche Prüfung im Nebenfach dauert in der Regel mindestens 20 und höchstens 30 Minuten.

Je nach Vertiefungsrichtung sind folgende Themenbereiche Gegenstand der Prüfungen:

	Unternehmenskommunikation

	Hauptfach
	Nebenfach

	Angewandte Linguistik

	Fachsprachen

	Deutsche Gegenwartssprache

	Textlinguistik/Fachtextlinguistik

	Kommunikation in Unternehmen und Institutionen

	Interne Unternehmenskommunikation

	Externe Unternehmenskommunikation

	Technische Dokumentation

	Hauptfach
	Nebenfach

	Angewandte Linguistik

	Fachsprachen

	Deutsche Gegenwartssprache

	Textlinguistik/Fachtextlinguistik

	Technische Dokumentation und Kommunikation

	Schreiben über technische Sachverhalte   I + II

	Visualisieren

	Terminologielehre

	Lehren und Lernen von Fachsprachen

	Hauptfach
	Nebenfach

	Angewandte Linguistik

	Fachsprachen

	Deutsche Gegenwartssprache

	Textlinguistik/Fachtextlinguistik

	Pädagogische Linguistik

	Spracherwerb

	Unternehmenskommunikation

(nach Wahl)


Die Studierenden können Vorschläge für Prüfungsschwerpunkte unterbreiten. Die Prüfungsschwerpunkte dürfen nicht bereits Gegenstand der Magisterarbeit gewesen sein. 

5.
In-Kraft-Treten

Die Sonderbestimmungen treten mit Wirkung vom 1.10.2000 in Kraft und werden in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 11.08.1999 und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst vom 06.12.2000, AZ: 2-7831-12/130-5

Dresden, den 23.11.2001

Der Rektor

der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn

1
Erläuterungen zum Grundstudium

Im vorliegenden Abschnitt werden Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich vorgestellt und Hinweise über Anforderungen, Abschlüsse und deren Einordnung in den Studienplan des Fachs Angewandte Linguistik gegeben.

Angewandte Linguistik

Die einführende Vorlesung und das zugehörige Proseminar bilden den Einstieg in das Studienfach Angewandte Linguistik. Deshalb sollen diese Lehrveranstaltungen zuerst besucht werden. Beide Lehrveranstaltungen werden nur im Wintersemester angeboten.

Fachsprachen

Der Besuch der Vorlesung und des Seminars ist für Studierende des Haupt- und Nebenfachs obligatorisch. Da viele Inhalte dieser Lehrveranstaltungen auf bereits vorhandene Kenntnisse aus dem Bereich Deutsche Gegenwartssprache aufbauen, ist es wünschenswert, sie erst in der zweiten Hälfte des Grundstudiums einzuplanen. Der Besuch der Vorlesung sollte ein Semester vor dem oder parallel zum Besuch des Seminars erfolgen.

Deutsche Gegenwartssprache

Laut Prüfungsordnung müssen im Hauptfach zur Zwischenprüfung 4 SWS als benoteter LNW sowie ein Teilnahmeschein (2 SWS) und im Nebenfach 4 SWS als Teilnahmeschein vorgelegt werden.

Es kann aus den Lehrangeboten folgender Bereiche ausgewählt werden:

Phonetik/Phonologie, Lexikologie, Morphologie, Syntax, Stilistik, Textlinguistik; Soziolinguistik, Mündliche Kommunikation, Medienkommunikation.

Entsprechende Scheine des Lehrstuhls für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte werden anerkannt.

Die Scheine sind vor der Zwischenprüfung bei Frau Dr. Bergmann vorzulegen. Sie bestätigt die Erbringung dieser Leistungen.
Kulturstudien

Die Studienordnung schreibt Hauptfachstudenten den Besuch von 2 Lehrveranstaltungen 
(4 SWS) aus den Bereichen Literatur, Geschichte, Kunst, Religion oder Landeskunde vor. 

In Zweifelsfällen sollte eine Rücksprache mit Frau Dr. Bergmann erfolgen. 

Die Teilnahmescheine sind vor der Zwischenprüfung bei Frau Dr. Bergmann vorzulegen. Sie bestätigt die Erbringung dieser Leistungen.
Psychologie - Soziologie - Erziehungswissenschaften - Kommunikationswissenschaften (PSEK)
Die Studienordnung sieht für Hauptfachstudenten den Besuch von 3 Lehrveranstaltungen (6 SWS) dieser Bereiche vor. Dabei sind die Lehrangebote der entsprechenden Lehrstühle zu nutzen.

Es dürfen maximal 2 Lehrveranstaltungen zu einem Fachgebiet besucht werden. Bei der Auswahl der Lehrveranstaltungen ist auf Kompatibilität mit dem Studium der Angewandten Linguistik, insbesondere mit der angestrebten Vertiefungsrichtung, zu achten. In Zweifelsfällen sollte eine Rücksprache mit Dr. Bergmann erfolgen. Beachten Sie dazu auch die Aushänge neben dem Sekretariat des Lehrstuhls und unsere Homepage.
Die Teilnahmescheine sind vor der Zwischenprüfung bei Frau Dr. Bergmann vorzulegen. Sie bestätigt die Erbringung dieser Leistungen.

Analyse kommunikativer Prozesse (Praktikum)

Das Praktikum im Grundstudium ist für Hauptfachstudenten/-studentinnen obligatorisch, den Studierenden des Nebenfachs wird ein Praktikum empfohlen. Bei Unklarheiten und Problemen, die mit dem Praktikum im Zusammenhang stehen, sollte eine Beratung bei Fr. Dr. Bergmann, die für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Praktikum zuständig ist, in Anspruch genommen werden (vgl. auch Pkt.4. Orientierungen zu den Praktika).
Die Ergebnisse des Praktikums werden in Kolloquien präsentiert. Hierfür ist eine vorhergehende Anmeldung im Sekretariat notwendig (persönlich, telefonisch oder per email). Informationen zu den aktuellen Präsentationen können über die Homepage abgerufen werden.
2 Erläuterungen zum Hauptstudium

Aufgrund des interdisziplinären Charakters des Studienfaches Angewandte Linguistik besuchen die Studierenden auch Lehrveranstaltungen anderer Lehrstühle und Fachgebiete (Informatik, BWL-Marketing, Rhetorik). Beachten Sie dazu die Aushänge neben dem Sekretariat des Lehrstuhls und unsere Homepage.

3 Erläuterungen zur Fremdsprachenausbildung 

Die Studienordnung fordert in den Paragraphen 7 und 8 den Erwerb von Zertifikaten in zwei Fremdsprachen während des Grund- und Hauptstudiums.

Dabei ist zu beachten, dass die Auswahl begrenzt ist, d.h. als 1. oder 2. Fremdsprache können Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch gewählt werden.

Für alle Fächerkombinationen mit einer oder mehreren Fremdsprachenphilologien erfolgt die Ausbildung in der jeweiligen Fremdsprache an der Fakultät SLW, ansonsten am Fachsprachenzentrum.

Für Studierende mit Angewandter Linguistik als Hauptfach ohne Fremdsprachenphilologie(n) ist Englisch die 1. Fremdsprache. Die Ausbildung erfolgt an der Fakultät SLW wie im Studienprogramm Anglistik/Sprachwissenschaft/Mediävistik (einschließlich Einstufungstest).
Für Studierende, deren Muttersprache nicht das Deutsche ist, gilt in der Regel Deutsch als erste Fremdsprache. Sie müssen entsprechende Sprachlernseminare des Bereiches Deutsch als Fremdsprache besuchen. Bei anforderungsgerechten Deutschkenntnissen wird empfohlen, das Stundenvolumen (lt. Studienordnung) für Seminare zur deutschen Gegenwartssprache oder zum Erlernen einer weiteren Fremdsprache zu nutzen oder Deutsch als zweite Fremdsprache zu wählen. Es wird dringend empfohlen, die Studienberatung bei Frau Dr. Bergmann in Anspruch zu nehmen.

Die Lehrveranstaltungen des FSZ beginnen im Wintersemester 2004/2005 in der Woche vom 18.10. 2004. Die Einschreibung erfolgt gestaffelt ab dem 01.10.2004. Der jeweils konkrete Starttermin ist am Einzelkurs ersichtlich.
Informationen über Einschreibungen, Tests und Termine, die den Fremdsprachenunterricht betreffen, entnehmen Sie bitte den Aushängen im Fachsprachenzentrum, Zeunerstr. 1a sowie der Homepage (http://www.tu-dresden.de/lsk/fsz/homepage.html). Es ist darauf zu achten, dass Einstufungstests in der Regel vor Semesterbeginn bzw. in der Immatrikulationswoche erfolgen. Eine frühe Beratung im Fachsprachenzentrum zu den offiziellen Terminen ist ratsam. Hier kann auch über eine notwendige Teilnahme an propädeutischen Kursen entschieden werden.

Achtung! Studierende, die in der Schule ihre zweite Fremdsprache mit geringerer Stundenzahl und weniger Unterrichtsjahren belegt haben, wird dringend empfohlen, bereits im September an Intensivkursen oder einem Propädeutikum teilzunehmen.

4 Orientierungen zu den Praktika

Ziele des Praktikums

Wissen und Können aus Linguistik und linguistischen Grenzbereichen sollen aufgabenbezogen angewendet werden.

Die Studierenden lernen das Feld der institutionellen und der Unternehmenskommunikation in seiner Differenziertheit und Komplexität kennen.

Das Praktikum bereitet auf eine spätere Tätigkeit in Unternehmen, Institutionen bzw. Agenturen vor. 

Aufgaben für das Grundstudium
Verschaffen Sie sich in einem Unternehmen oder einer Institution einen Überblick darüber, was alles zum Begriffsfeld Unternehmenskommunikation gehört.

Sammeln Sie Informationen zu folgenden Schwerpunkten:

· Unternehmensphilosophie

· wirtschaftliche Ziele des Unternehmens

· Strategien zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele (Strategiepapiere, Unternehmenskultur, Führungsanweisungen...)

· Verlauf und Gestaltung der internen Unternehmenskommunikation

Kommunikationsmittel

· Verlauf und Gestaltung der externen Kommunikation mit verschiedenen Marktsegmenten (Absatzmarkt, Rohstoffmarkt, Kapitalmarkt, Personalmarkt)

Kommunikationsmittel

· Verlauf und Gestaltung der externen Kommunikation mit der gesamten Öffentlichkeit (Pressearbeit, Sponsoring, Events...)

· Benennen Sie Kommunikationsprobleme des Unternehmens/der Institution

· Teilnahme an der Produktion von Texten

Aufgaben für das Hauptstudium

Generell gilt die Aufgabenstellung des Grundstudiums weiter. Im Hauptstudium ist jedoch mehr Aufmerksamkeit auf die spezifischen Problemlösungsprozesse in den untersuchten Bereichen zu richten. Dabei ist der Frage nachzugehen, inwiefern die beobachteten und untersuchten Kommunikationsprozesse optimiert werden können.

Entsprechende Vorschläge und Ansätze zur Problemlösung müssen auch im Praktikumsbericht Berücksichtigung finden (vgl. die Hinweise hierzu).

Organisatorische Regelungen

Im multimedialen Sprachlernzentrum besteht die Möglichkeit, Informationen zu den Praktika in einer Datenbank einzusehen.
· Die Auswahl des Unternehmens, der Institution bzw. Agentur und die Organisation des Praktikums liegen in der Verantwortung der Studierenden. Auslandspraktika sind möglich und erwünscht.

· Praktika als Werkstudententätigkeiten sind besonders günstig.

· Die Studierenden müssen eine Bestätigung über ihre Tätigkeit im Unternehmen bzw. in der Institution vorlegen. 

Präsentation der Arbeitsergebnisse
Richtlinien für den Praktikumsbericht

a)  Der Praktikumsbericht soll in einer einfachen Ausfertigung vorliegen. Werden vom betreffenden Unternehmen bzw. der betreffenden Institution ebenfalls Exemplare gewünscht, erhöht sich die Zahl entsprechend.

b)  Dem Praktikumsbericht sind alle während des Praktikums angefertigten Materialien beizulegen. Bei mündlichen Kommunikaten ist eine Kopie (Kassettentonband, Videoband) des Originalbandes im Sekretariat des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik und Fachsprachenforschung abzugeben.

c)  Andere Materialien (z.B. in Computerdateien bzw. im Internet abgelegte Materialien) sollen, wenn möglich, als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden.

d)  Der Praktikumsbericht enthält folgende Angaben:

· Ort /Institution bzw. Unternehmensbezeichnung

· Dauer bzw. zeitlicher Rhythmus der Tätigkeit

· Art der Tätigkeit

· Erfüllung der Praktikumsaufgaben (vgl. Pkt. 2)

· Lösungsfindung, Lösungswege

· Beurteilung des Praktikumsverlaufes bzw. der Ergebnisse des Praktikums

· Verbesserungen

· Praktikumssteckbrief (s.u.)

· Bescheinigung des Arbeitgebers (Praktikumsbeurteilung)

e)  Im schriftlichen Praktikumsbericht soll das Unternehmen (bzw. die Institution) in angemessener Weise präsentiert werden. Das schließt eine ansprechende äußere Form mit ein. 

f)  Der Umfang des Praktikumsberichtes variiert in Grund- und Hauptstudium. Im Grundstudium sollte er nicht mehr als 5 Seiten umfassen (nur Textteil, ohne Titelblatt, ohne beigefügte Materialien).

Im Hauptstudium beträgt der Umfang des Praktikumsberichtes  ca. 10 Seiten. 

Weitere Gestaltungshinweise zum Titelblatt und zum Layout der Textseiten können folgender Literatur entnommen werden:

Bünting, K.-D./Bitterlich, A./Pospiech (1996): Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin: Cornelsen scriptor.
Poenicke, Klaus (1989): Duden, Die schriftliche Arbeit. Materialsammlung und Manuskriptgestaltung für Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten an Schule und Universität. Mannheim, Leipzig, Wien: DUDEN.

Poenicke, Klaus (1988): Duden, Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. Mannheim, Leipzig, Wien: DUDEN
Richtlinien für den Praktikumsvortrag 

a)  Die Ergebnisse des Praktikums werden auf einem Kolloquium als Vortrag präsentiert.

b)  Informationen zu den aktuellen Präsentationen sind der Homepage des Lehrstuhls zu entnehmen

c)  Der mündliche Vortrag zum Praktikum ist eine Form der Ergebnispräsentation. Verlauf und Ergebnisse des Praktikums sollen in einer die Zuhörer ansprechenden Weise dargestellt werden.

d)  Die Präsentation soll maximal 15 Minuten dauern.

e)  Setzen Sie bei Ihrem Vortrag nichtsprachliche Präsentationstechniken ein, z.B. visuelle Gestaltungsmittel wie Overheadprojektor und akustische Gestaltungsmittel wie Tonbänder! Werden technische Geräte benötigt, ist eine rechtzeitige Anmeldung bei Fr. Dr. Bergmann vorzunehmen.
f)  Die Erstellung eines Handouts ist obligatorisch. Es sollte einen Umfang von einer Schreibmaschinenseite haben.

g)  Inhalt des Vortrages:

Im Vortrag soll die Realisierung der in Punkt 2 gestellten Aufgaben referiert werden. Inwiefern wurden Probleme bei der Erfüllung der Aufgaben festgestellt und - sofern das möglich war - welche Wege für deren Lösung entwickelt?

Gora, St. (1992): Grundkurs Rhetorik: Arbeitsmaterial Deutsch. Stuttgart: Klett

Pabst-Weinschenk, Marita (1995): Reden im Studium. Ein Trainingsprogramm. Frankfurt: Cornelsen Scriptor

Der Praktikumssteckbrief ist dem schriftlichen Praktikumsbericht beizuheften. Er enthält folgende Angaben:

Praktikumssteckbrief

1. Angaben zum Praktikanten/zur Praktikantin

	Name
	

	Matrikelnr.
	

	Studiengang
	

	Haupt-/Nebenfach-Kombination
	

	Vertiefungsrichtung/Spezialisierung
	

	E-Mail-Adresse
	

	Bereits Praktikum absolviert?
	


2. Das Praktikum

	Firmenname
	

	Einsatzzeitraum
	

	Einsatzort (lokal)
	

	Abteilung
	

	Tätigkeit: Kurzbeschreibung (Anforderungen, Inhalte, Niveau)
	

	Praktikumsbetreuer(in)
	

	Kurzbewertung des Praktikums: Positive – negative Aspekte; bezahlt od. unbezahlt
	

	Empfehlungen für zukünftige Praktikanten/innen
	


3. Kontaktaufnahme

	Art der Kontaktaufnahme mit dem 
	Unternehmen / der Institution



	Kontakt Praktikumsbetreuer/in
	Telefon

Fax

E-Mail

	Besucheradresse
	


4. Das Unternehmen /Die Institution / Der Verein ...

	Name des Unternehmens / der Institution ...
	

	Anschrift (Straße – PLZ – Ort, Tel., Fax)


	

	www-Adresse

E-Mail:
	

	Muttergesellschaft
	

	
Hauptbranche(n)
	

	
Nebenbranchen
	

	Standorte
	

	
Inland
	

	
weltweit
	

	Mitarbeiterzahlen

Inland

weltweit


	

	Gesamtumsatz
	


Datenschutzhinweis

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten elektronisch gespeichert und in anonymisierter Form an Dritte weitergegeben werden können.

Angaben zur Identität (Name, Matrikelnummer) sind nur einem eingeschränkten Mitarbeiterkreis zugänglich. Diese Mitarbeiter wurden auf die entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen.

Die Angabe meiner E-Mail-Adresse ist freiwillig.

Unterschrift d. Studierenden ...........................................................

5 Allgemeine Hinweise zu den Prüfungen 

Die Prüfungsschwerpunkte finden Sie auf unserer Homepage.
Für Fragen der Studienregelungen, Prüfungsanmeldungen und Formulare etc. ist immer das Prüfungsamt zuständig, das für das gewählte Hauptfach verantwortlich ist. 

Wurde als Hauptfach der Studiengang Angewandte Linguistik gewählt, so ist das Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät zuständig. 

Prüfungsamt (Bürohaus Zellescher Weg 17, Zimmer 11) 

Mo, Di, Do 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 

Mittwoch und Freitag geschlossen 

Tel.: 4 63 358 07

6 Formen des Leistungsnachweises in den Lehrveranstaltungen

Die Prüfungsordnung regelt die Anzahl und Art der Leistungsnachweise.

Unbenoteter Leistungsnachweis (LNW) (=erfolgreiche Teilnahme):

· regelmäßige Teilnahme

· aktive Mitarbeit

· Vortrag und/oder Protokoll, Klausur

nach Festlegung des Seminarleiters.

Benoteter LNW

· regelmäßige Teilnahme

· aktive Mitarbeit

· Vortrag und/oder Protokoll

· Belegarbeit oder Klausur

nach Festlegung des Seminarleiters.

Für die Lehrveranstaltungen der Bereiche Kulturstudien sowie Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften und Kommunikationswissenschaft müssen die Studierenden eine Teilnahmebestätigung von den Lehrenden einholen.

7 Hinweise zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten 

Eine Belegarbeit gilt als Resümee der Seminararbeit. Studenten erhalten hierdurch die Möglichkeit, Erlerntes anzuwenden. Sie zeigen ihre Fähigkeit, mit Inhalten selbständig umzugehen und zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen. Die Form der Belegarbeit korreliert mit ihrer inhaltlichen Seite. Die Einhaltung bestimmter formspezifischer Kriterien ist direkt an die Inhalte gebunden. Eine Belegarbeit ist nicht nur ein Leistungsnachweis, sie ist auch als Grundlage für weitere Leistungen im Verlaufe des Studiums zu betrachten.

Auch für Belegarbeiten gelten die Bedingungen des Urheberrechts. Dies betrifft sowohl den Umgang mit den Quellen (vgl. Kapitel Zitate) also auch die Versicherung, die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt zu haben. Wer fremde Quellen nutzt ohne die Herkunft zu kennzeichnen, arbeitet unwissenschaftlich und begeht geistigen Diebstahl. Er kann rechtlich im Sinne des Urheberrechtsgesetzes zur Verantwortung gezogen werden.

Der/die Verfasser einer Belegarbeit geben deshalb am Ende der Arbeit eine Selbständigkeitserklärung.

Formale Gestaltung

Reihenfolge der einzelnen Gliederungsteile:

Titelblatt - Inhaltsverzeichnis - Einleitung - Hauptteil - Schlussfolgerung/Zusammenfassung – Literaturverzeichnis - Selbständigkeitserklärung

Textform:

oberer Rand:








ca. 2,0 cm

unterer Rand (bis zur unteren Text- gegebenenfalls Fußnotenzeile): 


ca. 4,0 cm 

linker Rand:









ca. 3,5 cm

rechter Rand:








ca. 3,0 cm

Schriftgröße:








12 pt 

(Fußnoten, Anmerkungen 9 od. 10 pt, hochgestellte Fußnoten-/Anmerkungsziffern 8 pt)

Zeilenabstand: (Ausnahmen nur bei längeren Zitaten)



1,5 

Seitenzahl









unten, Mitte

Blätter geheftet
Gestaltung des Titelblattes

Das Titelblatt einer Seminararbeit soll folgende Angaben enthalten:
Institution (auch in Kurzform)
Studienfach
Seminartyp: Titel des Seminars
Semester
Name des Seminarleiters
Art der Arbeit
Thema der Arbeit
Verfassername(n)
Studiengang
Studiensemester
Zur Gestaltung des Layouts empfehlen wir, die unten angegebene Literatur zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis

Übereinstimmung der Inhaltsangabe mit den Kapitelüberschriften im Text; Seitenzahlen beachten; nach Möglichkeit Dezimalklassifikation anwenden

Seitennummerierung

Kopfzeile oder Fußzeile, oben oder unten rechts - jedoch einheitlich im Rahmen der Arbeit

Fußnoten und Anmerkungen?
Empfehlenswert ist, auf Fußnoten oder Anmerkungen ganz zu verzichten, wenn sie dennoch verwendet werden sollten, ist ein möglichst sparsamer Umgang ratsam;

Fußnoten sind hierbei vorzuziehen;

hinsichtlich der Schreibweisen bitte auch die DUDEN-Richtlinien für den Schriftsatz beachten!
Zitate

· Nachweispflicht der Zitierquelle ( Literatur-/Quellenangabe)

· Qualität des Zitierens in der Wissenschaft als Indiz für die Qualität des wissenschaftlichen Arbeitens

· Funktion von Zitaten: Stützung eigener Aussagen, Veranschaulichung von Sachzusammenhängen

· deutliche Kennzeichnung von Wort- und sinngemäßen Übernahmen

· allzu häufiges Zitieren vermeiden, da hierbei der Eindruck mangelnder theoretischer Bewältigung des Themas entsteht

· Zitatentnahme darf zu keiner Sinnentstellung der eigentlichen Aussage führen

· Keine Zitate verwenden, die bereits von anderen so zitiert worden sind. Ausnahme: Quelle ist objektiv nicht zugänglich. Auf die Zitatentnahme muss in diesem Falle unbedingt hingewiesen werden (z.B.: „zit. nach ...“)

Zitierformen [Beispiele]:

· Quellenangabe nach dem Zitat

„Entweder schon während der Sendung oder im Anschluss daran werden vom Rezipienten Aktivitäten gefordert, die ihn in gewissem Maß zum Mitspieler machen“ (Burger 1990, S. 39, Hervorhebung im Original).

· Einfügen eines Zitates in eine bestehende Satzkonstruktion

Häufig werden im Umfeld einer Sendung „vom Rezipienten Aktivitäten gefordert, die ihn in gewissem Maß zum Mitspieler machen.“ (Burger 1990, S. 39, Hervorhebung im Original)

· Eigene Hervorhebungen im Zitat

Zitiernachweis einbringen, z.B. (Burger 1990, S. 86, Hervorhebung durch den Verfasser, N.N.)
· Auslassungen im Zitat

Beispiel: ursprüngliches Zitat:
„Das Problem der Verteilung der Sprachformen, das sich also primär bei den elektronischen Medien stellt, läßt sich allgemein so formulieren: Spiegelt die Verteilung in Radio und Fernsehen die Verhältnisse in der alltäglichen Sprachrealität oder entwickeln die Medien eigene Regeln, die dann ihrerseits wieder auf die sonstige Sprachrealität zurückwirken können und potentielle Faktoren des Sprachwandels sind?“ (Burger 1990, S. 215)

gekürzte Form: 

„Das Problem der Verteilung der Sprachformen [...] lässt sich allgemein so formulieren: Spiegelt die Verteilung in Radio und Fernsehen die Verhältnisse in der alltäglichen Sprachrealität oder entwickeln die Medien eigene Regeln, die dann ihrerseits wieder auf die sonstige Sprachrealität zurückwirken können und potentielle Faktoren des Sprachwandels sind?“ (Burger 1990, S. 215)

· Indirekte Übernahme (=sinngemäßes Zitat) fremder Autorenaussagen:

ist identisch mit dem Paraphrasieren (=Umschreiben) von Aussagen anderer Autoren; auch für diese Art des Zitierens besteht Nachweispflicht

· Für Anfänger ist selbständiges Formulieren und korrektes Unterscheiden eigener Aussagen von Fremdaussagen oft sehr schwierig; Folge: Neigung, nahezu jeden Satz als Zitat zu kennzeichnen.

Beispiel zur Problemlösung:

„NN erörtert dieses Problem, indem er zwei Aspekte gegenüberstellt. Auf der einen Seite .... auf der anderen Seite... Hieraus ergibt sich, dass... Nach NN’s Darstellung gelangen ... Damit eröffnen sich weitere Darstellungsmöglichkeiten...“.

Man sollte sich frühzeitig um eigene Formulierungen bemühen. Dies lässt sich z.B. dadurch erreichen, dass man bei der Erledigung von Seminaraufgaben versucht, die Hauptgedanken des gelesenen Artikels mit eigenen Worten zu formulieren. Auch das Führen eines sogenannten wissenschaftlichen Journals (eine Art wissenschaftliches Tagebuch), in dem man täglich wichtige Aussagen oder Erkenntnisse einträgt, wird von erfahrenen Pädagogen angeraten. In das Journal können Inhalte aus Seminaren, Gesprächen oder aus der Lektüre eingetragen werden. Mit der Zeit entwickelt man ein eigenes Schreibprofil. Gleichzeitig steht eine kleine Gedankenstütze zur ständigen Verfügung.

Literaturverzeichnis

Korrekte Angaben sind Grundlagen für die qualitative Bewertung der Arbeit.

· Monographien, eigenständige Ausgaben

Prinzip:

Nachname - Komma - Zwischenraum - Vorname(n) - Zwischenraum - Klammer auf – Jahreszahl - Klammer zu - Doppelpunkt - Zwischenraum - Haupttitel - Punkt - Zwischenraum - Untertitel - Punkt- Zwischenraum -Anzahl der Bände (bei mehrbänd. Ausgaben) - Zwischenraum - gegebenenfalls bei mehrfachen, unveränderten Neuauflagen hochgestellte Auflagenzahl oder Kommentar der Neuauflage - Punkt - Zwischenraum - Verlagsort(e) (max. 3) - Doppelpunkt - Zwischenraum - Verlag - Zwischenraum - Klammer auf - Gleichheitszeichen - Zwischenraum - Reihentitel  - Zwischenraum - Nummer - Klammer zu - Punkt 

Burger, Harald (1990): Sprache der Massenmedien. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter (Sammlung Göschen 2225).

· Artikel aus Sammelschriften

Klein, Josef (1989): Überlegungen zur linguistischen Analyse fernsehtypischer Formen politischer Selbstdarstellung. In: Werner Holly/Peter Kühn/Ulrich Püschel (Hrsg.). Redeshows. Tübingen: Niemeyer. S. 64-91.

· Artikel aus Zeitschriften:

Langhammer, Ralf: Mündliche Leistungen: Literatur, schulrechtliche Vorgaben, Notenstufenentwurf. In: Sprechen 15, 1/1997,  S. 20-39. 

Zeitschriftentitel können auch abgekürzt werden, z.B. LiLi (für Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik)

[Weitere Beispiele zu diesem Thema vgl. Literaturliste am Ende dieser Übersicht.]

Der Aufbau der Arbeit

Einleitung

Die Einleitung ist das „Tor“ zur  Arbeit, sie muss folgende Angaben enthalten:

· Darstellung thematischer Schwerpunkte

· Zielsetzung der Arbeit

· Art des methodischen Vorgehens (Quellensituation, Literaturlage, Recherchetechniken, Argumentationsverfahren, aktueller Forschungs- bzw. Kenntnisstand)

· Aufbau der Arbeit

· ev. Hinweise auf die Bedeutsamkeit des Themas, auf Querverbindungen zu anderen Themenkreisen oder Fachgebieten etc.

Hauptteil

Im Hauptteil erfolgt die eigentliche Diskussion der Themenstellung:

· Erörterung, Diskussion und Darlegung des Themas in seinen Einzelaspekten

· Zwischenzusammenfassungen am Ende einzelner Abschnitte ermöglichen eine klare  und zielstrebige Argumentation

Schluss

Der Schluss der Arbeit muss eine Sicherung der Arbeitsergebnisse erbringen. 

· z.B. durch Bezugnahme auf den Einleitungsteil

· ein Resümee erreichter und nicht erreichter Ergebnisse ermöglicht einen Ausblick auf zukünftige Arbeitsthemen und -richtungen

Materialsammlung und Gliederung

Materialsammlung, Literaturstudium

· Klarheit über die Aufgabenstellung gewinnen

· Benennung oder Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes, Hypothesenbildung

· Festlegung der Untersuchungsmethoden
Gliederung

· Gliedern ist eine der Kerntätigkeiten beim Erstellen einer Seminararbeit

· die Gliederung muss dem behandelten Gegenstand entsprechen, d.h. die Schlüssigkeit der Argumentation des Hauptteils wird von der Gliederung beeinflusst

· je detaillierter die Materialsammlung ist, desto stärker muss die Gliederung strukturiert werden

· bei der Gliederung ist darauf zu achten, dass zu einem übergeordneten Thema immer mehrere Unterpunkte vorhanden sein müssen

· Beispiel:

1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

3

3.1       usw.

Zu weiteren inhaltlichen wie formalen Fragen der Gestaltung von Belegarbeiten wird folgende Literatur empfohlen:

Bünting, K.-D./Bitterlich, A./Pospiech (1996): Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin: Cornelsen scriptor.
Eco, Umberto (1993): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt: Doktor-, Diplom- und Magisterarbeiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 6Heidelberg: Müller (=UTB 1512).

Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache. Red. Bearbeitung v. W: Scholze-Stubenrecht und M. Wermke in Zusammenarb. mit G. Drosdowski et al. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1996 ff. 

Gschwender, Oliver (1999): Internet für Philologen. Erich Schmidt (Empfehlung für die Arbeit mit dem Internet)

Kruse, Otto (1994): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. Frankfurt/M.: Campus.

Kürschner, Wilfried (1994ff): Taschenbuch Linguistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Poenicke, Klaus (1989ff): Duden, Die schriftliche Arbeit. Materialsammlung und Manuskriptgestaltung für Fach-, Seminar- und Abschlußarbeiten an Schule und Universität. Mannheim, Leipzig, Wien: DUDEN.

Poenicke, Klaus (1988ff): Duden, Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. Mannheim, Leipzig, Wien: DUDEN.

Es wird an dieser Stelle besonders auf das Kapitel  Richtlinien für den Schriftsatz im Duden zur deutschen Rechtschreibung hingewiesen (Literaturangabe s.o.). Hier finden Sie wichtige Hinweise zur Gestaltung von Zwischenräumen, Abkürzungen u.v.m.

Das Internet gilt bei der Erstellung von Belegarbeiten und Seminarvorträgen mittlerweile als eine wichtige Informationsquelle. 

Gute Suchmaschinen für den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften sind

www.google.de
WWW.altavista.com
weitere Suchmaschinen finden Sie unter

www.ids-mannheim.de/wwwsuche.shmtl

Es sei an dieser Stelle auf folgende interessante Internetseiten hingewiesen:

www.ids-mannheim.de
www.linse.uni-essen.de
www.fingerhut.de/geisteswissenschaften
www.uni-online.de
www.phil.uni-erlangen.de/tree
www.gal-ev.de

Zu beachten ist, dass für Zitate aus dem Internet ebenfalls Zitierregeln gelten. Wer Internetquellen nutzt ohne die Herkunft zu kennzeichnen, arbeitet unwissenschaftlich und begeht geistigen Diebstahl. Er kann rechtlich im Sinne des Urheberrechtsgesetzes zur Verantwortung gezogen werden.

Zitieren von Internetquellen:

1. Die Adresse im Internet muss korrekt und vollständig sein.

2. Die Quelle ist anzugeben mit Autor, Titel, Publikationstyp, -datum und –ort.

3. Der letzte Zugriff auf die Quelle ist anzugeben.

4. Die Quelle muss überprüfbar, als genau gekennzeichnet und allgemein zugänglich sein. 

Ogbue, Udoka (2001): Englischstudium & Internet. Anglistik( Amerikanistik. studium kompakt. Berlin: Cornelsen: 125.

Im Deutschen werden Onlinequellen im Allgemeinen nach Jens Bleuel zitiert:

Autor: Titel. Institution. Aktualisierungsdatum. Online in Internet: Internetadresse

 [Stand (Datum des Abrufs(].

Bleuel, Jens (2001): Zitation von Internet-Quellen. In: Hug, Theo, Hg. Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Band1: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. [Buch und CD-ROM]. Hohengehren: Schneider Verlag. 2001. 
PURL: http://purl.oclc.org/NET/Bleuel/Zitieren. URL: http://www.bleuel.com/ip-zit.pdf[PDF-Datei].

[Stand 2004-09-21].
Beispiele:

Göpferich, Susanne (1999): Kulturspezifik im Umfeld von Terminologie: Informationsangebot und Struktur von TermIng, der Terminologiedatenbank der Hochschule für Technik (FH) Karlsruhe. Forum Angewandte Linguistik 36. Frankfurt (Main): Lang. 

URL: http://www.hit.fh-karlsruhe.de/muwi/ [Stand 2002-04-03]. 

Bibliothek der Universität Bielefeld: Suchdienste im Internet. 08. 03. 2001. 

URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/biblio/search [Stand 2001-33-14]. 
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Bibliothek, Lehrzentrum, Computerpool
Bibliothek
Folgende Zweigstellen der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) sind für die Studierenden des Faches Angewandte Linguistik wichtig:
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
· Studienbibliothek/Lehrbuchsammlung

Nöthnitzer Str. 60, Flachbau 51/52

· Zweigbibliothek Erziehungswissenschaften (03)

August-Bebel-Str. 18

Internet:  - http://www.tu-dresden.de/slub/ (Homepage und Literaturrecherche)

- WWW-Informationsssystem zu überregionalen bibliothekarischen Sammel-schwerpunkten: WEBIS-Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken: http://webis.sub.uni-hamburg.de

- Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) für Recherchen in deutschen und ausländischen Universitätsbibliotheken: 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/kvk_extern.hzml

Zeitschriftenaufsätze können gegen ein Entgelt auch über folgende Internetadresse bezogen werden: www.subito-doc.de

Die SLUB bietet zu Semesterbeginn Führungen an. Die Teilnahme an diesen Führungen wird dringend empfohlen.
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen

Das Lehrzentrum Sprachen und Kulturen an der Technischen Universität Dresden vereinigt vier Einzelzentren, die sich mit unterschiedlichen Bereichen von Sprache und Kultur beschäftigen. Das Fachsprachenzentrum ist für die Ausbildung in den Fremdsprachen zuständig.

Fachsprachenzentrum 

Die Einschreibungen für die Fremdsprachenkurse finden generell online statt! Nutzen Sie die Sprechzeiten der einzelnen Sprachlehrer.

Die Online-Adresse des Fachsprachenzentrums lautet:  www.tu-dresden.de/lsk/fsz

Konkrete Termine/Orte entnehmen Sie bitte auch den aktuellen Aushängen (Zeunerstr. 1a)

Multimediales Sprachlernzentrum 

Adresse: 


Zeunerstr. 1a, Raum 130

Öffnungszeiten:

Mo – Do
12:00 – 20.00 Uhr

Fr 

09:30 – 13:00 Uhr

Ausstattung:
16 Sprachlaborplätze zum Üben des verstehenden Hörens und der Aussprache 

20 PC-Plätze (incl. CD-ROM-Laufwerken + Internet)

9 TV- / Videoplätze

Projektmanagement:

Frau Dr. Jeannette Morbitzer

Tel. (0351) 463 316 47

Fax (0351) 463 316 48

Mediendidaktik:

Frau Antje Neuhoff

Tel. (0351) 463 316 45

Computerpool

Im Universitätsrechenzentrum werden drei PC-Pools betrieben, zwei PC-Pools für die studentische Ausbildung und ein PC-Pool als Weiterbildungskabinett. 

Studentischer PC-Pool (NEU) (Willersbau A119) 

Studentischer PC-Pool (ALT) (Willersbau A218) 

Weiterbildungskabinett (Willersbau A220)
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